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werden konnten, ohne jeder Andeutung einer imminenten Gefahr — folgt 
nicht daraus, dass zwischen den Strecken im Gebiete eines oder des 
anderen Abbaues keine Gefahr lauert und die Wegnahme der Kohle 
die Gefahr heraufbeschwören kann — wie dies ganz eminent der 
Wassereinbruch am Victorin erwiesen hat. 

Den 19. bis 24. August 1889 habe ich zu einer Reise nachCzcr-
nowi tz benutzt, um die Verhältnisse daselbst kennenzulernen, unter 
welchen in der Umgebung der genannten Stadt genügende Mengen von 
gutem Trinkwasser zu gewinnen seien. Die Begehung -der ganzen Um­
gebung lehrte mich, dass nur in dem Terrassendiluvium des Prnththales 
dies der Fall ist, woselbst das Grundwasser das beste Trinkwasser der 
ganzen Gegend darstellt. 

Die bisher vorgenommenen Untersuchungen, insbesondere die Grund­
wasserspiegelmessungen, dürften aber noch nicht hinreichen, um eine 
sichere Basis für die weiteren Erschliessungen abzugeben; daher habe 
ich ersucht, diese Messungen fortzusetzen. Ferner hatte Herr Prof. Suess 
den Zweifel ausgesprochen, ob die wenig mächtige Lehmdecke an Ort 
und Stelle einen hinreichenden Schutz gegen von der Oberfläche ein­
dringende Verunreinigung und Inficirung des Grundwassers abgeben 
kann; daher wurde eine Probe angeordnet, welche ein Ui theil darüber 
ermöglichen wird, ob die Wassermenge des grösstmöglichen Platzregens 
durch den Lehm durchdringen, respeetive bis in das Grundwasser ge­
langen und in dasselbe schädliche Stoffe mitbringen kann. Die Uebcr-
schwemmungen, welche der hochgehende Pruth im Herbste veranlasst 
hatte, waren ebenfalls geeignet, Gelegenheit zu geben, zu erfahren, ob 
derlei Hochwässer den Schöpfbrunnen gefährlich werden können. Sobald 
die Untersuchungen abgeschlossen sein werden, werde ich nicht ver­
säumen, über diese Verhältnisse die erhaltenen Daten mitzutheilen. 

In einer Note der k. k. Bezirkshauptmannschaft St. Polten vom 
26. August 1889 wurde um ein geologisches Gutachten in Angelegenheit 
der Entwässerung der Brunnen zu Brunn und am Rechen bei Pöcli­
la rn dienstfreundlichst ersucht und bemerkt, es werde behauptet, dass 
diese Wassercalamität durch die vor einigen Jahren erfolgte Vergrösserung 
der AVasserkraft der Neuda-Seilerwaarenfabrik verschuldet worden sei 
— und sei die Aufgabe des Gutachtens festzustellen, ob diese Behaup­
tung der Beschwerdeführer begründet ist. 

Es konnte in dieser Angelegenheit constatirt werden, dass zur 
Zeit des Hochwassers in der Erlaf auch die Brunnen der genannten 
Orte genügendes Wasser führen; zur Zeit aber, wenn das Erlafwasser 
vom neugebauten Fabrikscanale gänzlich abgeführt werde, die Brunnen 
ihr Wasser verlieren. 

Offenbar ist durch den neugebauten Canal, welcher um 1"5 bis 
2 Meter tiefer ausgehoben wurde, als die früher bestandenen Abzug-
canäle, eine tiefer eingreifende Drainage des Grundwassers der Erlaf 
ermöglicht, wodurch die Brunnen sämmtlich um circa 2 Meter zu seicht 
wurden und zur Zeit eines niedrigen Spiegelstandes des Grundwassers 
den Spiegel desselben nicht mehr erreichen, respective trockengelegt 
erseheinen. 

Da hier täglich sich ereignende Verhältnisse besprochen werden, 
welche zu beobachten dem Aufnahmsgeologcn selten Zeit erübrigt, habe 
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